
Anlage 3 zur Vorlage 186/2020

VA-Sitzung am 08.12.2020

GR-Sitzung am 15.12.2020

Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren
Bisherige 

Gebühr

neue Kalkulation 

Gebührenobergrenze

Neue 

Gebühr

für die Genehmigung der 

Aufstellung oder Veränderung 

eines Grabmals

einer Gedenk-/Verschlussplatte

 

37,00 € 

 

Grabmal ca. 1 Std. mittl. Dienst => 56,00 €;

Platte ca. 30 Min. mittl. Dienst => 28,00 €  

 

56,00 €

28,00 € 

nachträgliche Genehmigung 

einer Grabmalaufstellung 

einer Gedenk-/Verschlussplatte

                    45,00 € 

 Grabmal ca. 1 Std. mittl. Dienst => 56,00 € 

bzw.

Platte ca. 30 Min. mittl. Dienst => 28,00 € 

 + vorherige Anhörung etc. 

ca. 30 Min. geh. Dienst => 34,00 € 

=  90,00 € bzw. 

62,00 €   

 

90,00 €

62,00 € 

für die Anforderung einer Urne                     14,00 €  ca. 15 Min. mittl. Dienst => 14,00 €                     14,00 € 

für die Ablehnung bzw. 

Genehmigung der Ausgrabung 

oder Umbettung 

einer Leiche (Gebeine)

einer Urne

 

72,00 €

24,00 € 

 

ca. 1,5 Std. geh. Dienst => 102,00 €  

ca. 1 Std. geh. Dienst => 68,00 € 

 

102,00 €

68,00 €  

für die Zulassung von 

gewerbsmäßigen 

Grabmalaufstellern

für einen Einzelfall

für eine Dauerzulassung

 

12,00 €

100,00 € 

für die Zulassung zur 

gewerbsmäßigen Grabpflege

für einen Einzelfall

für eine Dauerzulassung

 

12,00 €

100,00 € 

für die Zurücknahme eines 

Antrags
                      8,00 €  Rückgriff auf die Verwaltungsgebührensatzung 

 Rückgriff auf die 

Verwaltungs-

gebührensatzung 

für die Rückgabe eines 

Grabnutzungsrechts mit 

Gebührenerstattung nach Ablauf 

der Ruhezeit

                    40,00 €  Entfällt  Entfällt 

für Amtshandlungen, für die 

weder ein Gebührensatz noch 

Gebührenfreiheit bestimmt ist

 5,00 € bis 250,00 €  Rückgriff auf die Verwaltungsgebührensatzung 

 Rückgriff auf die 

Verwaltungs-

gebührensatzung 

für die Beantragung einer Tafel 

mit Hinweisen auf den 

Verstorbenen (Anbringung an der 

Steinstele bzw. an dem 

Natursteinsockel)

 10 % vom Preis der 

Tafel (5 % ab einem 

Preis von 

500,00 € )   

 ca. 20 Min. mittl. Dienst => 18,66 €                       18,00 € 

für die Ablehnung bzw. 

Genehmigung der Entfernung 

von Grabmalen und sonstigen 

Grabausstattungen vor Ablauf 

der Ruhezeit oder des 

Nutzungsrechts

 ca. 30 Min. mittl. Dienst => 28,00 €                       28,00 € 

die Ausstellung einer 

Grabnutzungsurkunde
 gebührenfrei  gebührenfrei  gebührenfrei 

die Übertragung (Umschreibung) 

eines Grabnutzungsrechts auf 

einen anderen Berechtigten

 gebührenfrei  gebührenfrei  gebührenfrei 

die Erteilung einer Zustimmung 

zur Veranstaltungen auf den 

Friedhöfen

 gebührenfrei  gebührenfrei  gebührenfrei 

 Entfällt  Entfällt 

Auf Grundlage des Pauschalen Landessatzes entsprechnd der VwV-Kostenfestlegung ermittelt.


